
Nachrichtenblatt
der Militär -Regierung für den Kreis Calw

Bekanntmachungen des Herrn Gouverneurs , des Landratsamts und sämtlicher Behörden des Kreises

CALW Freitag , 17. Januar 1947 Nr. 3

Hausfrauen , bewirtschaftet Eure Kartoffelvorräte so sparsam wie nur möglich.
Der zweite Zentner Kartoffeln , soweit er ausgegeben ist , muß bis 31. Juli 1947 reichen !

Streckt die Kartoffelgerichte mit Kohlrüben !

Requisitionen
Wiederholt wird darauf hingewiesen,

daß bei allen Requisitionen beweglicher
Sachen und bei allen Handwerkerarbei¬
ten und Fuhrleistungen für französi¬
sche Dienststellen mit einer Anerken¬
nung durch die Französische Militär¬
regierung und infolgedessen mit einer
Bezahlung durch das Requisitionsamt
nur dann gerechnet werden kann, wenn
die betreffende Leistung auf Grund
eines Lieferbefehls (Ordre de Livrai -
son) ausgeführt worden ist . Diese Lie¬
ferbefehle werden auf Anforderung
der Ieisrangsbereölitigten französischen
Dienststellen beim Gouvernement Mi-
litaire in Calw ausgestellt .Nach Durch¬
führung . der Leistung wird vom Gou¬
vernement Militaire ein Leistungs¬
schein (Regu de Prestation ) ausgestellt ,
welcher zusammen mit dem Liefer¬
befehl und den Rechnungen an die Bür¬
germeisterämter einzureichen ist .Diese
Belege müssen jeweils innerhalb einer
[Woche nach erfolgter Leistung den zu¬
ständigen Bürgermeisterämtern zwecks
Weitergabe an das Requisitionsamt
Calw eingereicht werden.

Alle Rechnungen müssen in drei¬
facher Ausfertigung , und zwar ein¬
mal in französischer und zweimal in
deutscher Sprache vorgelegt werden.

Dienstnachricht
Herr Fabrikant Emil Wagner in

Calw, welcher durch Verfügung der
Militärregierung am 6. September 1945
zum kommissarischenLandrat des Krei¬
ses Calw bestellt worden ist, wurde
vom Direktorium des Staatssekretariats
für das französisch besetzte Gebiet
Württembergs undHohenzollerns durch
Beschluß vom 10. Dezember 1946 in das
Beamtenverhältnis berufen . Der Prä¬
sident des Staatssekretariats hat ihm
hierüber eine Ernennungsurkunde er¬
teilt .

Calw, 13. Januar 1947.
Landratsamt .

Es ist erforderlich , daß auf den Rech¬
nungen und den Regus de Prestation die
betreffende französische Einheit oder
Dienststelle durch Unterschrift und
Stempel die Richtigkeit bestätigt .

Sämtliche seit dem 1. 9. 1945 angefal¬
lenen und noch nicht vorgelegten Rech¬
nungen für Requisitionen beweglicher
Sachen und andere Leistungen , bei
welchen die betreffende französische
Einheit den Empfang bestätigt hat,
müssen bis spätestens 25. 1. 1947 über
die zuständigen Bürgermeisterämter
beim Requisitionsamt in Calw einge-
iuieht soiii. Nach diesem Zeitpunkt ein¬
gereichte Rechnungen werden nicht
mehr bezahlt.

Landratsamt Calw
— Requisitionsamt —

Die Kreisverbands Verwaltung Calw
hat nach dem Umzug ihre Diensträume
nunmehr wie folgt üntergebracht :

Im fr . Wehrbezirkskommando
Schloßberg 3

Kreispflege mit Kreisverbandskasse ,
Fernspr . Calw 246

Kreisfürsorgeamt und Jugendamt,
Fernspr . Calw 245 App. 24; Calw 245
App. 38 nach Dienstschluß.

Im Kreisverbandsgebäude
Bahnhofstr. 42, Hinterhaus

Kreiskrankenhausverwaltung ,Fernspr .
Calw 245

Kreisfürsorgestelle für Kriegsbeschä¬
digte u. Kriegshinterbliebene . Fern¬
spr . Calw 245, App. 38 nach Dienst¬
schluß.
Im Neuen Amtsgerichtsgebäude

Kreisbaumeisterstelle , Fernspr . Calw
245, App. 12; Calw 245, App. 48 nach
Dienstschluß.

Im Landratsamtsgebäude , Zimmer 6
Kreisbrandmeisterstelle , Fernspr . Calw

345.
Kr eis ver bands v er w a 11u n g.

An die Bevölkerung
insbesondere an alle ehemaligen

Wehrmachtsangehörigen !
Gesucht wird der holländische Staats¬

angehörige Marinüs R i j k e, geb. 24. 2.
1918. — Rijke wurde nach Sensheim bei
Mühlhausen zur Waffen-SS. eingezo¬
gen. Jedermann, insbesondere jeder
frühere Wehrmachtsangehörige , der
über den Aufenthalt oder über Tat¬
sachen, die zur Ermittlung desselben
führen können, Auskunft geben kann,
ftlrd gebeten, dies sofort hierher zu
■un- L a n d r a 18a m t.

Preisauszeichnungspflicht
Bei Waren, die in Schaufenstern, in

Schaukästen, auf Verkaufsständen oder
im Innern zur Werbung ausgestellt
sind, ist der Preis gut lesbar und an
sichtbarer Stelle anzubringen . Wer sich
dieser Auszeichnungspflicht entzieht,
verstößt gegen die Preisauszeichnungs¬
verordnung i. d. F . vom 6. 4. 1944 und
gegen die Preisstrafrechtsverordnung
vom 26. 11. 1940i d. F. vom 26. 10. 1944
und wird bestraft .

Calw. 10. Januar 1947.
Landratsamt
— Preisbehörde —

Warnung
Die Oberpostdirektion Tübingen teilt

mit, daß vielfach noch vorhandene
frühere Wehnnachtsfernsprech -Leitun-
gen von unbefugten Personen beschä¬
digt oder abgebrochen und die vorhan¬
denen Baustoffe entwendet werden.

Diese Leitungen sind der Deutschen
Post von der franz . Militärregierung
zur Gewinnung dringend notwendiger
Babstoffe zur Verfügung gestellt wor¬
den. Wenn der Abbruch aus Personal¬
mangel bisher noch nicht in vollem Um¬
fang möglich war und die beim Ab¬
bruch gewonnenen Baustoffe aus Man¬
gel an Fahrzeugen zum Teil noch nicht
abtransportiert werden konnten, so be¬
rechtigt dies niemand dazu, etwa noch



1 vorhandene Linien zu beschädigen oder
Baustoffe wegzunehmen. Vielfach sind
auch Teilstrecken noch in Betrieb oder
müssen wieder in Betrieb genommen
werden.

Künftig wird in allen bekannt wer¬
denden Fällen gegen die Täter Straf¬
anzeige wegen Beschädigung von Fern¬
meldeanlagen und wegen Diebstahls
bei der Staatsanwaltschaft erstattet.

Landratsamt.

Hauptkörung für Schafböcke 1947
Die Hauptkörung für Schafböcke' ge¬

mäß 1. Verordnung zur Förderung der
Tierzucht vom 28. Mai 1986 (RGBl. I,
S. 470) in der Fassung vom 20. 11. 1939
(RGBl. I S. 2306) findet im Kreis Calw
am Dienstag, dem 21. 1. 1947, 8.30 Uhr

in Calw in der Stallung der Holz¬
handlung Ziegler, Lederstr . 54, und

am selben Tag um 11.30 Uhr in Nagold,
Spitalhof unter der Dreschhalle statt.
Vorzustellen sind unter Vorlage der

Körbücher sämtliche zeugungsfähigen
Schafböcke, sowie Bocklämmer, die bis
zum 30. 6. 1947 geschlechtsreif werden
und sich zum Zeitpunkt der Haupt¬
körung im Kreis befinden, unabhängig
davon, ob ihr Besitzer im Kreis an¬
sässig ist oder nicht. Es ist den Schaf¬
haltern erlaubt , ihre Böcke zum nächst¬
gelegenen Körort zu bringen.

Die Bürgermeisterämter werden an¬
gewiesen, die Hauptkörung in der Ge¬
meinde in geeigneter Weise bekannt¬
zugeben, insbesondere die Schafhalter
über Zeit und Ort der Hauptkörung , so¬
wie über die zur Körung vorzustellen¬
den Tiere genau zu unterrichten . Hier¬
bei ist darauf hinzuweisen, daß Böcke,
die an einer ansteckenden Krankheit
leiden, oder einer solchen verdächtig
sind, den ordentlichen Hauptkörungen
nicht zugeführt werden dürfen.

Calw, 9. Januar 1947.
Landratsamt.

Bekanntmachung
Friedrich J o o s, Metzgermeister in

Engelsbrand,  beabsichtigt , seine
Schlächtereianlage in dem Wohn- und
Wirtschaftsgebäude Nr. 105 in Engels¬
brand durch Einbau eines
Schlachtraums  zu erweitern , des¬
sen Abwasser nach mechanischer Rei¬
nigung in den Engelbach eingeleitet
werden.

Einwendungen gegen dieses Vor¬
haben sind binnen 14 Tagen, vom Tag
der Ausgabe dieses Blattes an gerech¬
net, bei mir anzubringen . Die Pläne
und Beschreibungen der Anlage liegen
auf dem Landratsamt, Zimmer Nr. 17,
zur Einsichtnahme für die Beteiligtenauf.

Nach Ablauf dieser Frist können Ein¬
wendungen, welche nicht privatrecht¬
licher Natur sind, nicht mehr ange¬
bracht werden.

Calw, 10. Januar 1947.
L &ndrataamt.

>

Lebensmittelzuteilungen
Butterausgabe Monat Januar 1947

Normalverbraucher, TSV. in Getreide,
TSV. in Fleisch, von 0—3 Jahren erhal¬
ten auf Abschn. 13 der Januar -Lebens¬
mittelkarte 100 g Butter , von 3—6 Jah¬
ren 50 g auf Abschn. 25 und 50 g auf
Kleinabschnitte, alle Altersklassen von
6 Jahren ab je 75 g auf Abschn. 25 und
50 g auf Kleinabschnitte.

Schwerarbeiter 1. Kat. 50 g auf Ab¬
schn. 21; Schwerarbeiter 2. Kat. 115 g
auf Abschn. 21 und Schwerarbeiter
3. Kat. 210 g auf Abschn. 21, Zulage¬
karten Monat Januar 1947.

Die Bürgermeisterämter wurden we¬
gen des Aufrufes der Butter durch das
Kreisernährungsamt unterrichtet.

Kreisernährungsamt.

Ausgabe von Puddingpulver
Die Lebensmittelgroßverteiler des

Kreises Calw werden im Monat Januar
mit Puddingpulver beliefert.

Eine Ausgabe erfolgt an die Kinder
von 0—18 Jahre der Normalverbrau¬
cher, TSV. in Butter und TSV. in
Fleisch. Der Bezug erfolgt auf Ab¬
schnitt 21 der Lebensmittelkarte Ja¬
nuar für Kinder von 0—3 Jahre und
für Kinder von 3—18 Jahre auf Ab¬
schnitt 42. Der Einkauf muß bei dem
Kleinverteiler erfolgen, bei welchem

im Dezember 1946 die Kindernährmit¬
tel vorbestellt wurden. Zur Ausgabe
kommt pro Kind ein Päckchen Pud¬
dingpulver.

Den Bürgermeisterämtern geht ein
besonderer Erlaß zu.

Der örtliche Aufruf ist abzuwarten.
Kreisernährungsamt.

Ausgabe von Maismehl
Normalverbraucher u. Gemeinschafts-

verpflegte aller Altersklassen erhalten
500 g Maismehl. Vollselbstversorger
und sämtliche Teilselbstversorger er¬
halten kein  Maismehl.

Die Ausgabe erfolgt auf Abschnitt 16
für Kinder von 0—3 Jahre und für Per¬
sonen ,von 3 bis über 18 Jahre auf Ab¬
schnitt 31 Januar -Lebensmittelkarte.

Den Bürgermeisterämtern geht ein
besonderer Erlaß wegen der Ausgabe
des Maismehles zu.

Von den Bezugsberechtigten kann
das Maismehl nach erfolgtem örtlichem
Aufruf bezogen werden. Der Bezug
muß am Wohnort erfolgen, da die Ge¬
meinden entsprechend ihren gemelde¬
ten Bevölkerungszahlen beliefert wer¬
den. Die Kleinverteiler haben hierauf
zu achten.

Calw, 13. Januar 1947.
Kreisernährungsamt.

Neuregelung der Schwerarbeiter¬
kartenausgabe

Laut Erlaß des Landesernährungs¬
amtes vom 9. Dezember 1946 tritt ab
1. Januar 1947 in der Ausgabe der
Schwerarbeiter -Zulagekarten aller drei
Kategorien folgende Aenderung ein:

Die Betriebe dürfen den einzelnen
Gefolgschaftsmitgliedern die zustehen¬
de Zulagekarte nur gegen Abtrennung
des Abschnitts 77 der mit dem Namen
versehenen Lebensmittelkarte des lau¬
fenden Monats aushändigen.

Am Ende des Monats (31. bzw. 30.)
hat der Betrieb mit dem Kreisernäh¬
rungsamt die Abrechnung über die er¬
haltenen bzw. ausgegebenen Schwer¬
arbeiter -Zulagekarten vorzunehmen un¬
ter gleichzeitiger Vorlage der bei Aus¬
gabe abgetrennten Abschnitte 77. Die
Abschnitte müssen aufgeklebt und zu¬
sammengestellt dem Kreisernährungs¬
amt zur Nachprüfung eingereicht
werden.

Dies wird den Betrieben hiemit zu
besonderer Beachtung bekanntgegeben.
Von den Forstämtern ist dem Kreis¬
ernährungsamt zum 5. jeden Monats
mitzuteilen, wieviele Schwerarbeiter-
Zulagekarten , getrennt nach Katego¬
rien, sie für einen vergangenen Monat
ausgegeben haben. Diese Mitteilung be¬
nötigt das Kreisernährungsamt , da es

die Schwerarbeiter -Zulagekarten nich

mehr für die Forstämter ausgibt , aber
andererseits die Zahl der ausgegebenen
Schwerarbeiter - Zulagekarten für Le¬
bensmittel - Anforderungen unbedingt
wissen muß.

Kreisernährungsamt.

Reisemarken
Nach Mitteilung des Landesernäh¬

rungsamtes in Tübingen vom 19. De¬
zember 1946 sind auf Anordnung der
französischen Militärregierung die in
Umlauf befindlichen Reisemarken des
französischen Besatzungsgebietes mit
sofortiger Wirkung in sämtlichen Län¬
dern der französischen Zone gültig.
Die Reisemarken brauchen nicht mehr
abgestempelt zu werden, sondern kön¬
nen ohne weiteres in den Lebensmittel¬
geschäften eingelöst werden. Es ist le¬
diglich darauf zu achten, daß die Mar¬
ken den Aufdruck „Französische Zone“
tragen.

Reisemarken aus anderen Besat¬
zungszonen sind nach wie vor nicht
gültig!

Calw, 7. Januar 1947.
Kreisernährungsamt.
Postscheckbriefe

Nach einer Anordnung des Kontroll¬
räte beträgt die Freigebühr für die
Postscheckbriefe vom 18. Januar 1947
ab 10 Rpf. Postamt Calw
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Tagung des Militärgerichts CalwFemaprechänschluß
der Kreisbaumeisterstelle Nagold

Die Kreisbaumeisterstelle Nagold ist
nunmehr unter der Nummer Nagold
313 an das Fernsprechnetz angeschlos¬
sen.

Calw, 10. Januar 1947.
Landratsamt Calw

Offene Stellen
Das Landratsamt sucht zum soforti¬

gen Eintritt selbständigen Buchhal¬
ter  oder im Rechnungswesen erfahrene
Persönlichkeit mit politisch einwand¬
freier Vergangenheit , möglichst mit
französischen Sprachkenntnissen . An¬
gebote mit Fragebogen sind einzurei¬
chen an die Personalabteilung des
Landratsamts Calw. Ferner wird vom
Landratsamt zum sofortigen Eintritt
eine perfekte Stenotypistin  ge¬
sucht.

Landratsamt Calw

Gesellschaft für Gesundheitsfürsorge
und Kriegsgefangenendienst

Kreiskomitee Calw / Landratsamt
Briefe an R.R.Kreuz in Moskau. Bis

jetzt haben sich noch lange nicht alle
Angehörigen im Kreis Calw, die einen
Vermißten an irgend einem Teile der
Ostfront suchen, mit einem Nachfor¬
schungsantrag an das Russische Rote
Kreuz und Roten Halbmond in Moskau
gemeldet. Jetzt wurde bekannt, daß auf
Gesuche,dieser Art , die vor etwa 5 bis
6 Monaten abgingen, die ersteq Ant¬
worten von den Gesuchten selbst in den
verschiedenen Zonen eingingen. Dar¬
um sollten solche Nachforschungs¬
anträge sofort an unsere Geschäfts¬
stelle zur Weiterleitung eingereicht
werden. Zu beachten ist : Schreibweise
des Antrags genau wie in Nr. 91 d. Bl.
angegeben, anders abgefaßte sind
zwecklos, weil nicht den Bestimmungen
entsprechend, sie gehen zurück ; nach
den beantworteten 4 Fragen kommt
noch ein Zusatz, etwa so: „Ich danke
herzlich für die Nachforschung und
bitte um gütigen Bescheid“. Jedes Ge¬
such ist vom Antragsteller mit Kor¬
und Zunamen zu unterschreiben (viele
Gesuche gingen deshalb zurück). Wer¬
den von einer Familie 2 oder gar 3 An¬
gehörige gesucht, die ja meist jeder auf
einem anderen Kampfplatz fehlen, .ist
für jeden ein besonderes Gesuch nach
dem oben erwähnten Muster auf dün¬
nem Papier zu schreiben, aber in eineirf
Umschlag mit Adresse und Absender
wie in Nr. 91 d. Bl. Für Auslandsporto
usw. ist 1.— RM. beizufügen. Die Ge¬
suche sollten nicht auf herausgerissene
Seiten von Schulheften und Notiz¬
büchern, dazu noch mit Bleistift ge¬
schrieben sein, sondern auf Briefbogen
mit Tinte in lateinischer Schrift oder
mit Maschine. Eine Anzahl berechtig-

Die Verhandlungen vor dem Ein¬
fachen Militärgericht ergeben in der
Hauptsache immer dasselbe Bild: Der
Reihe nach müssen sowohl Männer als
auch Frauen vor die Schranke treten,
um sich wegen Mangels eines Doku¬
mentes (Passierschein ) beim Ueber-
schreiten der Zonengrenze zu verant¬
worten. Das heißt, manche sind zwar
im Besitz eines solchen; doch kann er
vor den Augen der Kontrollorgane
nicht standhalten, weil er abgelaufen
ist, was die Betroffenen aber nicht be¬
achtet haben wollen. Oft sind sie auch
der naiven Ansicht, daß der Besitz
überhaupt eines Passierscheins schon
einiges bedeutet bei der Durchschleu¬
sung und vergessen dabei, daß ein ab¬
gelaufener Passierschein genau so viel
wie gar keiner ist. Schafhausen ist der
Ort, an dem die Schwarzfahrer hängen
bleiben; er wird einst in die Annalen
der Ortschronik eingehen. Die verhäng¬
ten Geldstrafen bewegen sich aufwärts
nach dem Sprichwort „Wer nicht hören
will, muß fühlen“. Waren es vor Wo¬
chen noch 30 bis 50 Mark, so wird die¬
ses Umgehen einer allgemein bekann¬
ten Anordnung mit 60 bis 100 Mark ge¬
ahndet. Es ist klar , daß die Passier¬
scheinsünder voi dem Richter um Aus¬
reden nicht verlegen sind; bei glaub¬
haften Angaben und in besonders gela¬
gerten Fällen kommen auch mildernde
Umstände zur Anwendung. Straffrei
geht jedoch niemand mehr aus, das soll¬
ten sich alle merken, die eine Reise
„ohne“ durchdrücken wollen und die
wohl in den meisten Fällen auch keine

ter Beanstandungen verschiedenster
Art wurden zurückgesandt, auch um
die 1.— RM. gebeten, auf etwa 50 die¬
ser Ermahnungen ging bis heute keine
Antwort ein.

Rußlandpost an Kriegsgefangene.
Wöchentlich kommen neuerdings eine
Anzahl Karten und Briefe an Kgf. in
Rußland mit ganz unvollständiger Ap-
schrift . Auch der Absender entspricht
selten der Vorschrift . Bei dem Eingang
von vielen Hunderten von Briefen in
der Woche ist es unmöglich, die Er¬
gänzungen vorzunehmen. Ich bitte im
neuen Jahre doch endlich die letzten
Veröffentlichungen in diesem Blatt
(Nr. 91 und 95) in dieser Sache zu be¬
achten! Nochmals: innen gefütterte und
bedruckte Umschläge gefährden den
Brief ! Viele Klagen, daß die Post nicht
ankomme, könnten erspart werden,
wenn alle sich an die Vorschriften des
Internationalen Roten Kreuzes endlich
halten würden. Fotos nicht ganz auf-
kleben oder aufnähen, sondern nur am
oberen Teil, am besten sind Familien¬
fotos auf Postkartenformat , Rückseite

100 Mark wert ist. Zu der Geldstrafe
kommen auch noch die Unkosten, und
wer sie bis zu dem gesetzten Termin
nicht berappt , erhält für je 10 Mark
des Betrags 1 Tag Gefängnis . Inner¬
halb einer bestimmten Frist kann auch
Revision eingelegt werden, von wel¬
cher aber wohl kaum Gebrauch ge¬
macht werden wird, weil ja das Ver¬
gehen als solches eindeutig festgestelit
ist. Ein schon bejahrter Besenbinder,
der sich bei der Frage nach seiner
Staatsangehörigkeit — natürlich un¬
bewußt — als Württemberger klassifi¬
zierte, was ihm scherzhafterweise die
Bemerkung „Separatist “ eintrug , will
auch zum zweiten Male, wenn er kei¬
nen Passierschein erhält , sein Erzeug¬
nis nach „Amerika“ bringen . Zahlen, so
meinte er, könne er die 70 Mark nicht,
sitzen aber auch nicht — bleibt ihm
also nur , um das erstere zu können,
die Befolgung des wohlgemeinten Rats,
seine Besen teurer zu verkaufen . Zwei,
die der Ladung zur Verhandlung nicht
Folge geleistet hatten, bekamen eine
erhöhte Geldstrafe im Betrag von
150 Mark zudiktiert . Alles in allem: es
mag sein, daß mancher „Gelande¬
gängige“ ohne ungeschoren die Grenze
passiert , das Fehlen eines Passier¬
scheins ist wieder anderen dagegen
schon vom Gesicht abzulesen. Am be¬
sten aber ist , man ist im Besitz des
nun einmal vorgeschriebenen Auswei¬
ses, denn bekanntlich heißt es „Ja , ein
ruhiges Gewissen . . .“, und wir sind
überzeugt , daß manche Nacht vor einer
Reise „ohne“ sich nicht durch einen
versüßten Schlaf auszeichnete. Ki.

vollschreiben und dann im geschlosse¬
nen Umschlag (wie jetzt auch deD
Brief) an unsere Geschäftsstelle, Land¬
ratsamt , senden.

Hier liegt Post an: Frau Pauline
Bien, Mittlere Gasse 28, Kreis CalW;
Abs. Kfg. San.-OGefr. Rudolf Keitz-
mann (?), Gef.Nr. 1150 765, franz . Gef.
Herrn Paul Weigt, Kreis Calw; Abs.
Kgf. Erwin Weigt, Postfach Nr. 102/15,
russ . Gefsch. — Die Abgabe der Briefe
oder Karten erfolgt künftig nur gegen
Vorlage der letzten Post des gen. Ab¬
senders oder eines anderen gültigen
Nachweises.

Wer kennt : OGefr. Georg Rittmann,
Kraftfahrer , zuletzt Tschechoslowakei.
—Kgf. Willy Schuon, geb. 1911(?), zu¬
letzt in Jankovci . — Meldungen an un¬
sere Geschäftsstelle.

Wo befindet sich das Grab von Wil¬
helm Rösch, der am 18. 4. 45 bei den
Kämpfen im Monbachtal gefallen sein
soll?

Um nützliche Spenden für die Kriegs¬
gefangenenpäckchen (Taschenspiegel,
Rasierpinsel , Seife, Taschentücher,
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Zur Ernährung der ObstbäumeStrümpfe, Unterhaltungsspiele ) wird
weiterhin herzlich gebeten.

Herzlichen Dank liir all die Spenden
der letzten Wochen von 1.— bis 330.—
Mark.
Geschäftsstelle Calw , Land - ,
ratsamt , Zimmer 15. Tel. 244/345. —
I. A.: May. — Nachmittags geschlossen.

Staatliche Dolmetscherhochschule
Germersheim am Rhein

In Germersheim wird im Januar 1947
eine Dolmetscherhochschule eröffnet.
Die Dolmetscherhochschule Germers¬
heim, die unter dem Protektorat der
Universitäten Freiburg i. B., Mainz und
Tübingen steht*wird das einzige Insti¬
tut dieser Art in der französischen Be¬
satzungszone sein. Sie ist den Univer¬
sitäten und sonstigen Hochschulen
grundsätzlich gleichgestellt . Ihre Auf¬
gabe besteht in der Ausbildung hoch-|
qualifizierter Uebersetzer und Handels¬
korrespondenten bzw. Dolmetscher, die
nach Abschluß ihres Studiums einen
freien Beruf ergreifen oder in eine Be¬
amtenlaufbahn übergehen können. Zum
Studium an der Dolmetscherhochschule
Germersheim ist das Reifezeugnis oder
ein ihm gleichgestelltes Zeugnis er¬
forderlich. Das Studium umfaßt 4 bzw.
6 Semester. Nach 4 Semestern kann die
Prüfung als Akademisch geprüfter
Übersetzer und Handelskorrespondent,
nach 6 Semestern die Prüfung als Di¬
plomdolmetscher abgelegt werden. Die
Prüfung findet vor einem Ausschuß
statt , in den, neben den Lehrkräften
der Hochschule selbst, Professoren der
drei Universitäten der französischen
Besatzungszone berufen werden.

Das Studium erstreckt sich auf eine
Hauptsprache und eine Nebenspraehe.
Die sprachliche Ausbildung der Studie¬
renden der Dolmetscherhochschule er¬
folgt in kleinen Gruppen zu etwa
20 Hörern. Sie umfaßt wöchentlich nor¬
malerweise 12 Stunden und zerfällt in
den ersten vier Semestern des Studien¬
gangs in die sprachliche Grundausbil¬
dung (4 Wochenstunden) und in die
Dolmetscherspezialausbildung (8 Wo¬
chenstunden). Im 5. und 6. Semester
wird die Dolmetscherspezialausbildung
auf alle 12 Wochenstunden ausgedehnt.
Dazu kommt der Unterricht in der
Kurzschrift der betreffenden Sprache
(2 Wochenstunden). Die sprachliche
Ausbildung wird jeweils ergänzt durch
Fachyorlesungen, die sich auf Ge¬
schichte. Landeskunde. Kultur , Wirt¬
schaft und Politik des Landes beziehen,
dessen Sprache gelehrt wird.

Schon immer litten die Obstbäume
weitaus zum größten Teil unter Man¬
gel an Nährstoffen. Heute ist dies noch
mehr der Fall . Viele Baumbesitzer sind
Nichtlandwirte, haben kein Vieh, es
fehlt ihnen an eigenem Dünger . Solchen
zu beschaffen, ist ein noch viel zu we¬
nig beachteter Ausweg, nämlich durch
Kompostierung allen geeigneten
Materials. Sogar das Aussieben ver¬
rotteter Erde auf bisherigen Müllabla¬
gerplätzen ist ein Gedanke, der wohl
der Erwähnung wert ist. Ein anderer
Weg, der noch viel zu wenig beachtet
und erkannt , ist der Umbruch der
Grasnarbe zwischen den Obst¬
bäumen . Die Grasnutzung ist meist
belanglos, da gute Futtergräser selten
unter den Bäumen vorhanden sind. Die
untergepflügte Rasenschicht hat hohen
Düngewert, gelockerter Boden nimmt
wesentlich mehr Wasser und Luft auf
als bewachsener. Das Wasser spielt bei
der Fruchtbildung der Bäume eine sehr
wichtige Rolle, wie auch der Luft¬
zutritt zum Boden. Das Wachstum wird
durch die Bodenbearbeitung in hohem
Maße angeregt und gefördert . Dies
wirkt indirekt auch auf kräftige Blü¬
tenknospenbildung ein. Die Baum¬
stämme können ohne weiteres in einem
Grasstreifen stehen bleiben, was alle
Pflegemaßnahmen und die Erntearbei¬
ten erleichtert . Wo der Baumbestand
weit genug steht, kann das neu um¬
gebrochene Land soweit die Lage
es erlaubt , zum Anbau von Ge¬
müsearten verwendet werden. Rote
Rüben, Lauch, Mangold, Buschbohnen,
Rettiche, Erbsen, Rosenkohl gedeihen
fast überall . Die Frage nach dem Dün¬
ger hierfür kann durch Anwendung der
Gründüngung fast in allen Fällen ge¬
löst werden. Im übrigen wird der feld¬
mäßige Gemüsebau mit hinreichenden
Düngemitteln versehen, davon würden
sich auch die Obstbäume ihr Teil holen.

Bisherige Beispiele dieser Art haben
immer sehr gute Erfolge gehabt. Durch

In dem bevorstehenden ersten Seme¬
ster der Hochschule, dem Winterseme¬
ster 1946/47 (Januar bis März 1947)
können nur 1. und 2. Semester zugelas¬
sen werden. Ein Semester Studium an
einer anderen Hochschule kann unter
bestimmten Voraussetzungen anerkannt
werden. Das Lebensalter der Studie¬
renden wird auf 21 Jahre und jünger
beschränkt . Bei Studierenden, die nicht
in der Hochschule selbst wohnen,

vielerlei Schädlinge wird das Blattwerk
zerfressen , Krankheiten wie Schorf¬
pilz und Mehltau zerstören das Blatt¬
gewebe. Die Blätter aber sind die wich¬
tigsten Ernährungsorgane der Pflan¬
zen. Durch sie wird aus der Luftkoh¬
lensäure der Kohlenstoff zu Kohlen¬
stoffverbindungen, wie Zucker, Stärke ,
verarbeitet und unter Hinzunahme der
aus dem Boden aufgenommenen wäß¬
rigen Nährsalzlösung fertige Bildungs¬
stoffe fabriziert . Erst wenn im Baum¬
körper ein gewisser Vorrat solcher Bil¬
dungsstoffe vorhanden ist, kann der
Baum Blütenknospen bilden und Früch¬
te entwickeln. Nur gesunde, blattgrün¬
haltige und vollbelichtete Blätter lei¬
sten diesen Arbeitsprozeß .

Daraus ergeben sich wichtige Pfle¬
gemaßnahmen im Obstbau:
1. Ausreichende Versorgung des Bo¬

dens mit Nährstoffen und Wasser
durch Düngung und Lockerung.

2. Genügendes Auslichten der Baum¬
kronen, damit reichliche Belichtung
aller Aeste und Zweige erreicht
wird.

3. Gesunderhaltung der Blätter durch
Schädlingsbekämpfung und rechtzei¬
tigen Schutz vor Pilzbefall .
Hierzu ist nötig : Spritzung mit in¬

sektentötenden Mitteln im Winter oder
im zeitigen Frühjahr (Obstbaumkar-
bolineum). Eine Vorblütenspritzung mit
kupferhaltigen Mitteln als Schutz ge¬
gen die Schorfsporen. Eine oder besser
zwei Nachblütenspritzungen mit Schwe¬
fel- oder kupferhaltigen Mitteln, wo
nötig Unter Beigabe eines Fraßgiftes
gegen Raupenfraß . Also heute Schutz
den Blättern der Bäume mehr denn je!

Die Durchführung einzelner der an¬
geführten Maßnahmen bringt höchstens
Teilerfolge . Die Auswirkung aller
zusammen führt durch eigenen Fleiß
und göttlichen Segen zu vollem Erfolg ,
nämlich reiche, regelmäßige Obst¬
erträge .

Kreisbaumwart Walz , Nagold.
sind Ausnahmen von dieser Regel zu¬
lässig.

Anmeldungen sind zu richten an das
Sekretariat der Staatlichen Dolmet¬
scherhochschule Germersheim a. Rh.,
das auch jede gewünschte Auskunft
erteilt .

Herausgeber : Gouvernement MÜitalre de Calw Ver¬
waltung und Anzeigenannahme Landratsamt Calw
AbL Bekanntmachungen . — Druck A Oelschiflger 'scbe

Buchdruckeret In Calw

*_s starben ;

Walter Holzäpfel am 27. 12. 1946 in
Isny im A"er von nahezu 20 Iahten
nach langem Leiden. Wir haben ihn
am 2. I. 1947 auf dem Waldfnedhof
zur letzten Ruhe gebettet . Für alle
erwiesene Anteilnahme danken wir
herzlichst . besonders für das ehrende
■eizte Oe ’eit und alle Kranz, und Blu.
menspenden . In tiefem Leid : Wilhelm
Holzäpfel . Rev - Förster mir Frau
Frieda und Schwesler Margarete .
Altensteig den 3. lanuar 1947.

Evangelische Gottesdienste
in Calw

Sonntag , 19. lanuar , 2. n . Erscheinungs¬
test 8.45 Uhr Frühgottesdienst (Oster¬
mann) ; 8.45 Uhr Christenlehre für die
Töchter ; 10 Uhr Hauptgotesdiensi
(Höltzel ) ; 11 Uhr Kmdergotiesdienst .

Mittwoch , 8.30 Uhr Betstunde .
Donnerstag , 20 Uhr Bibelstunde .
Freitag , 14.30 Uhr OusUv -Adolf-Frauen¬

verein .

Verband der Deutschen Presse

Am Samstag , den 18. Januar 1947, vor .
mittags 10 Uhr findet in Tübingen im
Sängerkranzsaal des Museums . Eingang
Qiabenstrasse , die Oründungsversamm .
lung des Württembergischen Landesver¬
bandes im Verband der Deutschen Presse
unserer Zone statt . Zu dieser Versamm¬
lung werden alle hauptberuflich tätigen
Schriftleiter und freiberuflichen Journa¬
listen eingeladen . Übernach ung in Tü¬
bingen ist nicht möglich , doch ist Oe-

legenheit zur Teilnahme am gemeinsamen
Mittagessen gegeben .

Etwaige Anfragen wegen der Tagung
werden erbeten an die Schriftleitung des
„Schwäbischen Tagblatts *, zu Händen von
Herrn Will Hanns Hebsacker , Tübingen ,
Uhlandstrasse 2 ; Fernruf 2141.

Spendet für das
Soziale Hilfswerk
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